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Planzeichenerklärung
Gemäß Planzeichenverordnung 1990 vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I, S. 58) in der aktuell gültigen Fassung und der
Baunutzungsverordnung vom 21.11.2017 (BGBl. I, S. 3786) in der aktuell gültigen Fassung.

Festsetzungen

Art der baulichen Nutzung
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, i.V.m. §§ 1 bis 11 BauNVO)

Kerngebiete (§ 7 BauNVO)MK-1

Geschossflächenzahl (§ 20 BauNVO)Grundflächenzahl (§ 19 BauNVO)

Zahl der Vollgeschosse (Höchstmaß) (§ 20 BauNVO)

1,6

II

0,6

offene Bauweise (§ 22 Abs. 2 BauNVO)

geschlossene Bauweise (§ 22 Abs. 3 BauNVO)

Baulinie (§ 23 Abs. 2 BauNVO)

Baugrenze (§ 23 Abs. 3 BauNVO)

g

o

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

öffentliche Parkflächen

Verkehrsberuhigte Bereiche

Trafostation

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung
sowie für Ablagerungen; Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen,
die dem Klimawandel entgegenwirken

Maß der baulichen Nutzung
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, i. V. m. §§ 16 bis 21a BauNVO)

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, i. V. m. §§ 22 u. 23 BauNVO)

Verkehrsflächen
(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung
sowie für Ablagerungen; Anlagen, Einrichtungen und sonstige Maßnahmen,

die dem Klimawandel entgegenwirken
(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

Fußgängerbereich



Wirtschaftsgebäude, Garagen

Wohngebäude mit Hausnummern
Flurgrenze 

Gemarkungsgrenze

Flurstücksnummer

mit Grenzmal
Flurstücks- bzw. Eigentumsgrenze

Planunterlage

zu erhaltende Einzelbäume

Stellplätze GaragenSt Ga

Zweckbestimmung:

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und
Gemeinschaftsanlagen

Sonstige Festsetzungen

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen, z.B. von Baugebieten, oder Abgrenzung des
Maßes der Nutzung innerhalb eines Baugebietes

Mit Geh- und Fahrrrechten zu belastende Flächen zugunsten der Allgemeinheit
(ab 1. Obergeschoss überbaubar - lichte Höhe min. 2,50 m)

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplanes

Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur
Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft

(gem. § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Nachrichtliche Übernahmen

Erhaltenswerte Gebäude(teile)/Fassaden (Hinweis)

Vermerkungen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der angrenzenden Bebauungspläne



1 PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
gem. § 9 Abs. 1 BauGB und § 31 BauGB

1.1 Kerngebiete (MK) gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 7 BauNVO
a) Gemäß § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO sind im Kerngebiet (MK) von den nach § 7 Abs.

2 Nr. 2 BauNVO zulässigen Einzelhandels- und Vergnügungsbetrieben nachste-
hend aufgeführte Betriebe nicht zulässig:
Sexshops, Sexkinos, Nightclubs, Spielotheken und Diskotheken

b) Gemäß § 7 Abs. 2 Nr. 7 sind im MK-5 sonstige Wohnungen oberhalb des Erdge-
schosses allgemein zulässig.

1.2 Gebäudehöhen gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO
Die Gebäude dürfen eine Gesamthöhe / Firsthöhe von 12,00 m nicht überschreiten.
Die Höhe wird gemessen von der Oberkante der öffentlichen Verkehrsfläche von der
das Grundstück erschlossen ist, bis zum höchsten Punkt des Daches. Bei Grundstü-
cken, die an einer öffentlichen Verkehrsfläche liegen, liegt der Bemessungspunkt in der
Mitte der Straßenfront, bei rückwärtigen Grundstücken in der Mitte der Grundstücks-
einfahrt.

1.3 Garagen und Nebenanlagen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 4 i.V.m. §§ 12 Abs. 6 und 14
BauNVO
Garagen gemäß § 12 Abs. 6 BauNVO und Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO - mit
Ausnahme von Grundstückseinfriedigungen - sind zwischen den öffentlichen Flächen
und den Baugrenzen zu den öffentlichen Flächen nicht zulässig.

2 ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN ÜBER DIE GESTALTUNG gemäß § 9
Abs. 4 BauGB i.V.m. § 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO

2.1 Dächer (§ 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO)
a) Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes sind nur geneigte Dächer zulässig (Sat-

teldächer, Walmdächer, Krüppelwalmdächer und Mansarddächer).

b) Dachneigung muss zwischen 35° und 50° betragen.

3 NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN gemäß § 9 Abs. 6 BauGB und sonstige
Hinweise

3.1 Bodenfunde
Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Boden-
funde (das können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken
sowie auffällige Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren
solcher Funde) gemacht werden, sind diese gem. § 14 Abs. 1 des Nds. Denkmal-
schutzgesetzes (NDSchG) meldepflichtig und müssen der zuständigen Denkmal-
schutzbehörde des Landkreises Osnabrück unverzüglich gemeldet werden. Melde-
pflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und
Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach
der Anzeige unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn
nicht die Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.



3.2 Überplanung des Bebauungsplans Nr. 100 „Ortskern III. Teil ink. 1. Änderung
Durch die hier anstehende Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 100 „Ortskern III. Teil“,
2. Änderung werden die rechtsverbindliche Bebauungspläne Nr. 100 „Ortskern III. Teil“
(Ursprungsplan) inkl. der 1. Änderung überplant. Mit Inkrafttreten des Bebauungsplans
Nr. 100, 2. Änderung werden die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des
rechtsverbindlichen Bebauungsplans Nr. 100 einschließlich der 1. Änderung für die
überplanten Flächen vollständig aufgehoben.

3.3 Rechtliche Grundlagen
Die dieser Planung zugrundeliegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse,
DIN-Vorschriften) können während der Dienststunden in der Gemeindeverwaltung der
Gemeinde Hagen a.T.W., Schulstraße 7, 49170 Hagen am Teutoburger Wald einge-
sehen werden.
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